
 
 
Anlage 1 
 

Bauplatzvergaberichtlinien 
über die Vergabe von städtischen Bauplätzen im Baugebiet „Scheibenäcker“  
nach Höchstgebot 
 
Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich oder divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleich-
ermaßen für alle Geschlechter. 
 
Vorbemerkung: 
Die Stadt Steinheim hat das Verfahren zur Veräußerung von Bauplätzen nach örtlichen und 
sozialen Kriterien im Baugebiet „Scheibenäcker“ abgeschlossen. Nun stehen aktuell 16 Bau-
grundstücke im Höchstbieterverfahren zur Veräußerung.  
 
1. Allgemeine Informationen zu den Bauplätzen  
Die folgenden städtischen Bauplätze werden gegen Höchstgebot vergeben, das Mindestgebot 
beträgt 690,00 €/m². 
 

Bauplatz  Flst.Nr. Art der Bebauung Lage Straße 

Nummer Größe 

32* 

 
544 m² 3127 Einzelhaus 

talseits der  

Erschließungsstraße 
Scheibenäckerstraße 

33* 559 m² 3128 Einzelhaus 
talseits der  
Erschließungsstraße 

Scheibenäckerstraße 

35* 785 m² 3130 Einzelhaus 
talseits der  

Erschließungsstraße 
Scheibenäckerstraße 

50* 335 m² 3186 Doppelhaushälfte 
hangseits der 
Kreisstraße 

Im Tal 

51* 346 m² 3185 Doppelhaushälfte 
hangseits der 
Kreisstraße 

Im Tal 

52** 319 m² 3183 Doppelhaushälfte 
hangseits der 

Kreisstraße 
Im Tal 

55* 483 m² 3181 Einzelhaus 
talseits der  
Erschließungsstraße 

Am Steig 

59 579 m² 3150 Einzelhaus 
hangseits der 
Erschließungsstraße 

Scheibenäckerstraße 

60 340 m² 3151 Kettenhaus 
hangseits der 

Erschließungsstraße 
Scheibenäckerstraße 

61 340 m² 3152 Kettenhaus 
hangseits der 
Erschließungsstraße 

Scheibenäckerstraße 

64 340 m² 3155 Kettenhaus 
hangseits der 
Erschließungsstraße 

Am Steig 

69* 531 m² 3161 Einzelhaus 
talseits der 

Erschließungsstraße 
Scheibenäckerstraße 

70* 457 m² 3162 Einzelhaus 
talseits der 
Erschließungsstraße 

Scheibenäckerstraße 

78 243 m² 3170 Doppelhaushälfte 
hangseits der 
Erschließungsstraße 

Scheibenäckerstraße 

89 448 m² 3134 Einzelhaus 
hangseits der 

Erschließungsstraße 
An der Klinge 

91* 297 m² 3184 Doppelhaushälfte 
hangseits der 
Kreisstraße 

Im Tal 
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* Die Bauplätze Nr. 32, 33, 35, 50, 51, 52, 55, 69, 70, und 91 sind mit einem Leitungsrecht  
(LR1) für den Bau, Unterhaltung und Betrieb von Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Re-
genwasser und Schmutzwasser) belegt.  

 

** Bauplatz 52 ist zusätzlich zum LR 1 noch mit dem Leitungsrecht 2 (LR2) für den Bau, Un- 
    terhaltung und Betrieb von Versorgungseinrichtungen (Wasserversorgung) belegt. 
 

Das heißt die im Bebauungsplan mit LR1 und LR2 bezeichnete Fläche ist unter Berücksichti-
gung der Ver- und Entsorgungseinrichtung z.B. mit Lärmschutzwänden, Stützmauern und 
Stellplätzen überbaubar, jedoch nicht unterbaubar (z.B. keine Tiefgarage). 
 
Die Grundstücke befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Scheibenäcker“. Der 
Bebauungsplan kann auf der Website der Stadt Steinheim eingesehen bzw. heruntergeladen 
werden. Eine Bebauung ist ausschließlich entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplans 
zulässig.  
 
Die Lage der Bauplätze kann dem Vermarktungsplan Anlage 2 entnommen werden.  
 
2. Abgabe eines Angebots und Dokumente  
Für die Abgabe eines Angebots steht das Dokument „Abgabe eines Angebots im Bieterverfah-
ren“ (Anlage 3) zur Verfügung.  
Dieses kann auf der Website der Stadt Steinheim heruntergeladen oder abgeholt bzw. ange-
fordert werden beim 
Amt für Stadtentwicklung  
Rathaus Kleinbottwar 
Steinheimer Straße 15 in  
71711 Steinheim an der Murr  
Tel.Nr. 07148 / 9618-161  
 
Pro Bieter oder Bieterpaar darf maximal ein Gebot abgeben werden. Das Mindestge-
bot liegt bei 690,00 € /m². Das Gebot muss in Euro pro Quadratmeter angegeben werden und 
der Betrag ist auf volle Euro zu runden.  
 
Zur Prüfung, ob die Voraussetzungen zur Teilnahme am Bieterverfahren erfüllt werden,  steht 
eine Checkliste zur Verfügung – siehe Anlage 4.  
 
Für die Abgabe eines Angebots muss das Dokument „Abgabe eines Angebots im Bieterver-
fahren“ (Anlage 3) ausgefüllt und handschriftlich unterschrieben werden. Zudem muss eine 
aktuelle und belastbare Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts in Höhe von 800.000 € 
für ein Einzelhäuser und 600.000 € für Kettenhäuser oder Doppelhaushälften beigelegt wer-
den, die nicht älter als 8 Wochen bis zum Ende der Bewerberfrist ist. Finanzierungsbestätigun-
gen von reinen Finanzberatern sind nicht ausreichend.  
 
Das Formular Finanzierungsbestätigung kann auf der Website der Stadt Steinheim herunter-
geladen oder beim Amt für Stadtentwicklung, Tel.Nr. 07148 / 9618-161 angefordert werden.  
 
Bei der Vergabe berücksichtigt werden alle Angebote von Personen, die zur Teilnahme am 
Bieterverfahren berechtigt sind und die unter Ziff. 4.1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. 
Zudem können ausschließlich die Angebote berücksichtigt werden, die innerhalb der festge-
legten Frist bei der Stadt Steinheim, Amt für Stadtentwicklung eingehen.  
 
Ein Bieter bzw. ein Bieterpaar kann maximal einen städtischen Bauplatz erwerben.  
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3. Ablauf des Verfahrens und Fristen 
Für die Vergabe der städtischen Bauplätze im Bieterverfahren hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 12.07.2022 eine Verfahrensrichtlinie beschlossen, die Grundlage für die Veräuße-
rung von städtischen Bauplätzen nach Höchstgebot ist. Diese ist für die Veräußerung dieser 
16 Bauplätze inhaltlich anzuwenden. Diese Richtlinie wird auf der Website der Stadt Steinheim 
sowie in den Steinheimer Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Frist zur Abgabe von Angeboten beginnt am 01.05.2023 und endet am 02.06.2023 um 
12.00 Uhr. 
 
Alle Bieter können in dieser Zeit mit dem Formular „Abgabe eines Angebots im Bieterverfahren“ 
(Anlage 3) schriftlich ein Gebot abgeben. Das Gebot ist mit allen erforderlichen Angaben und 
Nachweisen, sowie von allen Mitgliedern des Bieterpaares handschriftlich unterzeichnet in ei-
nem verschlossenen Umschlag unter Verwendung des Kennzettels an das 
 

Amt für Stadtentwicklung 
Rathaus Kleinbottwar  
Steinheimer Straße 15   
71711 Steinheim a. d. Murr   
 

zu richten.  
Eine Bewerbung bzw. die Einreichung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail ist 
nicht möglich!  
Es handelt sich um eine Ausschlussfrist, d.h. Gebote, die nach der Frist eingehen (maßgebend 
ist das Datum des Eingangs im Amt für Stadtentwicklung), werden nicht berücksichtigt. Un-
vollständige Gebote führen zum Verfahrensausschluss. Die Bieter versichern mit Abgabe des 
Gebots die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen. 
 
Nach Ablauf der Frist wertet die Stadtverwaltung (Amt für Stadtentwicklung) die fristgerecht 
eingegangenen und vollständigen Gebote unter Wahrung des Vier-Augen-Prinzips aus.  
Die Bieter werden anhand ihres Gebots in eine Reihenfolge geordnet. Den Zuschlag für den 
jeweiligen Bauplatz erhält der Bieter, der das höchste Gebot abgegeben hat.  
Bei gleichem Gebot entscheidet das Los.  
 
Über die Entscheidung der Verwaltung werden die Bieter mit den Höchstgeboten schriftlich 
informiert. Die Bieter haben innerhalb 1 Woche nach Zugang der Information zu erklären, dass 
sie den zugeteilten Bauplatz erwerben. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Gebot als 
zurückgenommen und die Stadtverwaltung kann den Bauplatz an andere nachrückende Bieter 
vergeben.  
 
Nach erfolgter Bestätigung durch die Bieter vereinbart die Stadt Steinheim mit den Bietern, 
denen ein Bauplatz zugewiesen wurde, Notartermine zur Unterzeichnung der Grundstücks-
kaufverträge. Die Bauplatzkaufverträge müssen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der 
Bestätigung in einem Notartermin geschlossen werden. Kommt ein Vertragsabschluss nicht 
innerhalb dieser Frist zustande, werden die Bauplätze an andere nachrückende Bieter verge-
ben. Dies gilt nicht, wenn die Stadt Steinheim den Grund für das Überschreiten der Frist zu  
vertreten hat.  
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4. Voraussetzungen und Bedingungen 
 

Beim Bieterverfahren können ausschließlich die Anträge von Personen berücksichtigt werden, 
die die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 
4.1 Antragsberechtigte Personen 
 

- Es können nur volljährige, natürliche und voll geschäftsfähige Personen bieten.  
 

- Bieter können Einzelpersonen oder auch Bieterpaare sein. Bieterpaare bestehen aus zwei 
natürlichen Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben.  
 

- Der/die Bieter dürfen ausschließlich Personen sein, die in das geplante Bauvorhaben ein-
ziehen werden (Eigennutzung). Bei Bieterpaaren ist die Eigennutzung des Bauvorhabens 
durch beide Mitglieder des Bieterpaares Voraussetzung. Soll ein Gebäude aus mehreren 
Wohneinheiten bestehen, beispielsweise ein Wohngebäude mit Einliegerwohnung, muss 
mind. die Hauptwohnung mit Erstwohnsitz von den Erwerbern bewohnt werden.  

 

- Bauträger und Firmen, die Gebäude für Dritte erstellen sind von der Vergabe ausgeschlos-
sen. Dies gilt auch für Makler, sofern diese das Grundstück nicht zum Eigenbedarf kaufen.  
 

- Die Bieter müssen bei Zuteilung eines Bauplatzes die Erwerber im Kaufvertrag sein. 
 
4.2 weitere Bedingungen und Regelungen 
 

Auch die folgend aufgeführten Bedingungen müssen von den Bietern bzw. Erwerbern erfüllt 
werden. Die Sicherung der Bedingungen erfolgt zum Teil auch über die vertragliche Vereinba-
rung über den Kauf eines zugeteilten Bauplatzes zwischen der Stadt Steinheim an der Murr 
und den Erwerbern (notarieller Kaufvertrag). Bitte beachten Sie, dass dies keine abschließende 
Aufzählung ist. 
 
- Wiederkaufsrecht, Auf-/Nachzahlungsverpflichtung 

Der Käufer räumt der Stadt Steinheim an der Murr das Recht zum Wiederkauf des Ver-
tragsgegenstands zum Kaufpreis ein. Dieses Wiederkaufsrecht wird im notariellen Kaufver-
trag festgeschrieben und kann ausgeübt werden, wenn der Käufer oder sein Erbe innerhalb 
einer Frist von 5 Jahren ab Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet      
- die bezugsfertige Bebauung des Grundstücks nicht einhält (Bauverpflichtung) 
- das Grundstück ganz oder teilweise unbebaut weiter veräußert oder sich zu einer sol-

chen Weiterveräußerung verpflichtet. 
 

- Eigennutzung und Veräußerungsbeschränkung 
Die Bieter müssen  das Grundstück zum Zweck der wohnrechtlichen Eigennutzung (Haupt-
wohnung) auf die Dauer von 10 Jahren mit zu begründendem Erstwohnsitz in der Stadt 
Steinheim an der Murr erwerben.  
 

- Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 
Eine Bebauung der Grundstücke ist ausschließlich entsprechend der Vorgaben des Bebau-
ungsplans „Scheibenäcker“ möglich. 
Das Bauvorhaben muss innerhalb von 5 Jahren nach Fertigstellung der Erschließungsmaß-
nahmen im Baugebiet realisiert sein, d.h. bezugsfertig gebaut und mindestens der Haupt-
wohnung nach selbst bezogen, dazu gehört auch die Herstellung der Außenanlagen.  

  



 
 
Anlage 1 
 

 
- Finanzierbarkeit 

Es wird vorausgesetzt, dass das auf dem Grundstück beabsichtigte Bauvorhaben von den 
Bietern bzw. Erwerbern finanziert werden kann. Mit der Abgabe des Angebots muss eine 
aktuelle und belastbare Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts in Höhe von 
800.000 € für Einzelhäuser und 600.000 € für Kettenhäuser oder Doppelhaushälften vor-
gelegt werden, die nicht älter als 8 Wochen bis zum Ende der Bewerberfrist ist.  
Finanzierungsbestätigungen von reinen Finanzberatern sind nicht ausreichend.  
 

- Richtigkeit der Angaben 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle vom Bieter gemachten Angaben richtig 
und vollständig sein müssen. Dies muss mit der Abgabe eines Angebots mit der Unterschrift 
bestätigt werden. Falsche oder unvollständige Angaben können zum Ausschluss vom Bie-
terverfahren oder nach der Vergabeentscheidung zur Rückabwicklung führen.  
 

- Ausschluss eines Rechtsanspruchs 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Bauplatzes.  

 
Ansprechpartner der Stadtverwaltung  
Sollten Sie Fragen zur Vergaberichtlinie oder zum Vergabeverfahren haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden  
 
Amt für Stadtentwicklung: 
Ansprechpartner: Nadja Schubring,  
E-Mail: team-bauen@stadt-steinheim.de 
Telefon: 07148/9618-161 
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